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Stellungnahme des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten 
bvvp e.V. zu den geplanten Änderungen der Paragraphen 303 a bis f 
SGB-V: Aushöhlung des Gesundheitsdatenschutzes ist zu befürchten 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn,  
 
Am 08.11. 2019 wird der Deutsche Bundestag in 2. und 3. Lesung das „Ge-
setz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation“ 
(Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG) abschließend behandeln. 
 
Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens sollen die Paragraphen 303 a  
bis f SGB-V komplett geändert werden. Diese Änderungen stellen einen 
Frontalangriff auf den Gesundheitsdatenschutz in Deutschland dar.  
 
Der bvvp wendet sich scharf gegen die geplanten Regelungen und fordert 
die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages 
auf, den Gesetzentwurf in der vorgelegten Form abzulehnen und die Para-
grafen 303a bis f SGB-V per Änderungsantrag aus dem Gesetzentwurf zu 
entfernen.  
 
Der Schutz der Gesundheitsdaten sollte, wie von Bundesminister Spahn 
mehrfach angekündigt, in einem eigenen Gesundheitsdatenschutzgesetz 
verankert und vorab in der Fachöffentlichkeit ausführlich diskutiert wer-
den.  
 
Begründung: 
 

 Die Änderungen der Paragraphen 303a bis f sind in der vorliegen-
den Form nicht notwendig. Eine Übermittlung von Sozialdaten er-
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folgt bereits jetzt und die Daten stehen pseudonymisiert der Forschung zur Verfü-
gung. Eine Ausweitung der Datenmenge ist aus Sicht des bvvp nicht notwendig. 
 

 Entsprechend dem Entwurf (§ 303a) bestimmt allein das Bundesgesundheitsministe-
rium per Rechtsverordnung, also unter Umgehung jedweder parlamentarischen Kon-
trolle, wer wann wo auf welche Daten zugreifen darf. Diese Regelung ist insofern 
problematisch, als damit die Datenverwaltung wie auch die Festlegung der Kriterien 
für den Datenzugriff der Willkür der jeweiligen Regierung unterliegen. 
 

 Ebenso kritisch ist die Regelung zu sehen, dass die Regeln für die Pseudonymisierung 
per Rechtsverordnung vom Bundesgesundheitsministerium festlegbar sein sollen - 
und damit wiederum ohne weitere Kontrolle. 
 

 Die im Entwurf aufgeführte Regelung zur Pseudonymisierung ist in sich nutzlos, da 
sowohl Vertrauensstelle, als auch Forschungsdatenstelle unter dem Dach und der 
Hoheit des Bundesgesundheitsministeriums liegen sollen. Das bedeutet, dass auch 
hier jedwede Details per Rechtsverordnung veränderbar sind und die Daten zur Per-
son zurückgeführt werden können.  
Eine solche fehlende Trennung der Zuständigkeiten und die daraus resultierende 
Möglichkeit, einmal getroffene Regelungen ohne parlamentarische Kontrolle zu ver-
ändern, lehnt der bvvp strikt ab. 
 

 Laut Entwurf soll das Forschungsdatenzentrum einen Arbeitskreis der Nutzungsbe-
rechtigten einrichten. Dieser Arbeitskreis soll dann über die Ausgestaltung der Zu-
griffe beraten. Der bvvp lehnt diese Form der Datenselbstbedienung ab. Die Regelun-
gen, wer wann, wo und wie auf Gesundheitsdaten zugreifen kann, können nicht von 
jenen gestaltet werden, die selbst am Datenzugriff interessiert sind. Spätestens hier 
sind die betroffenen PatientInnen einzubeziehen. 
 

 Nach § 303d des Entwurfes werden die Kosten für das Forschungsdatenzentrum und 
die dazugehörigen staatlich-organisatorischen Kosten auf die Krankenkassen und da-
mit auf die gesetzlich Versicherten umgelegt. Aus Sicht des bvvp ist nicht nachvoll-
ziehbar, weshalb nicht die Nutzer der Daten entsprechende Gebühren entrichten 
sollten.  
 

 Übermittelt werden sollen der unveränderliche Teil der einheitlichen Krankenversi-
chertennummer des Versicherten sowie 

o  Angaben zu 
 Alter 
 Geschlecht  
 Wohnort,  
 Versicherungsverhältnis,  
 Kosten- und Leistungsdaten  
 Vitalstatus 
 ggf. Sterbedatum 
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 den abrechnenden Leistungserbringern.  
Das Forschungsdatenzentrum erhielte damit also Personen-, Kosten- und Leistungs-
daten, die eine komplette Patientenakte abbildeten. 

 
 Hauptkritikpunkt ist aber, dass die gesamte Regelung kein Widerspruchsrecht der Pa-

tientInnen vorsieht. Hier wird aus Sicht des bvvp das vom Bundesverfassungsgericht 
eingeräumte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung massiv verletzt und 
gezielt umgangen. 
 

Um die Aushöhlung des Gesundheitsdatenschutzes zu verhindern, appelliert der Verband an 
alle Gesundheitspolitiker: Wehren Sie sich gegen die Änderungen der Paragraphen 303a bis f 
im Sozialgesetzbuch V und die damit einhergehenden Einschränkungen demokratischer 
Grundrechte.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Benedikt Waldherr 
bvvp Bundesvorsitzender 
 


